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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Im September 2019 reichte Olivier Feller (fdp, VD) eine Motion ein, mit welcher er eine
Anpassung der Strassenverkehrsordnung forderte, damit Blaulichtorganisationen im
Einsatzfall das vereinzelt eingeführte nächtliche Tempolimit von 30 km/h
überschreiten dürfen. Feller legte dar, dass diese Temporeduktion ein grosses Problem
für Polizei, Feuerwehr und Sanität darstelle. Dadurch liefen die Einsatzkräfte Gefahr,
bei einer Übertretung des Limits angeklagt und «mit einer Freiheitsstrafe von einem bis
zu vier Jahren und einem Entzug des Führerausweises für mindestens zwei Jahre
bestraft» zu werden. Ausserdem könne die Einhaltung des Tempolimits Leben
gefährden, wenn es dadurch zu einer Verlängerung des Einsatzes komme.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er anerkenne, dass es in manchen
Situationen zu einem Dilemma kommen könne. Er erachte die starke Ausdehnung der
Strafbefreiung ohne Prüfung jedoch nicht als das richtige Mittel. Vielmehr möchte er
das Anliegen im Rahmen des von ihm unterstützten Postulats Aebischer (sp, BE;
Po.19.4113) prüfen.
Die Motion wurde in der Herbstsession 2021 vom Nationalrat behandelt. Zu diesem
Zeitpunkt war das angesprochene Postulat Aebischer bereits angenommen und erfüllt
worden. Olivier Feller gab im Plenum zu bedenken, dass der Bericht in Erfüllung des
Postulats zwar interessant sei, aber keinen Zeitplan für konkrete Massnahmen zu
Gunsten der Blaulichtorganisationen enthalte. Verkehrsministerin Sommaruga plädierte
noch immer für Ablehnung der Motion und begründete diese Haltung damit, dass der
Bundesrat plane, das Problem im Rahmen der anstehenden Revision des
Strassenverkehrsgesetzes anzugehen. Darin würden verschiedene Massnahmen
vorgeschlagen, die beispielsweise die Mindeststrafe bei Raserdelikten abschaffen und
den Rasertatbestand selber weniger strikt definieren würden. Dadurch erhielten die
Vollzugsbehörden mehr Ermessensspielraum. Der Nationalrat schenkte den
Argumenten der Bundesrätin jedoch mehrheitlich kein Gehör und nahm die Motion mit
172 zu 20 Stimmen deutlich an. Die Gegenstimmen stammten ausschliesslich von
Mitgliedern der Grünen-Fraktion. 1

MOTION
DATUM: 23.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Einige Minuten nachdem er die Revision des Strassenverkehrsgesetzes diskutiert hatte,
befasste sich der Ständerat in der Sommersession 2022 mit einer Motion von Olivier
Feller (fdp, VD) zu den Regeln für Blaulichtorganisationen im Einsatzfall. Dabei forderte
die Mehrheit der KVF-SR die Annahme der Motion. Kommissionssprecher Stefan Engler
(mitte, GR) argumentierte, dass die Forderung der Motion – die Garantie, dass
Blaulichtorganisationen im Einsatz auch bei einem Tempolimit von 30km/h optimal
arbeiten können – mit der Änderung des Strassenverkehrsgesetzes zwar grösstenteils
umgesetzt wurde; dennoch müsse die Forderung aufrecht erhalten werden, da die
Revision noch nicht abgeschlossen sei. Die Kommissionsminderheit um Olivier Français
(fdp, VD) hingegen war der Ansicht, dass das Anliegen der Motion mit der soeben
beschlossenen Revision des Strassenverkehrsgesetzes erfüllt sei. Diese Haltung vertrat
auch Verkehrsministerin Sommaruga. In der anschliessenden Abstimmung liess sich die
Mehrheit des Rates von der Kommissionsminderheit überzeugen und lehnte die Motion
mit 19 zu 24 Stimmen bei 1 Enthaltung ab. Während die Grünen und die SP geschlossen
gegen und die SVP geschlossen für die Motion stimmten, zeigten sich die Mitglieder der
FDP.Liberalen- und der Mitte-Fraktionen gespalten. 2

MOTION
DATUM: 31.05.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

1) AB NR, 2021, S. 1849 f.
2) AB SR, 2022; S. 298 ff.
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